
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
Stadt Leverkusen 
 
14. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
„Charlottenburger Straße/Berliner Straße“  
 
 
 

Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.  
§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 
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I/A Äußerung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Nachträgliche Ergänzungen zur Bürgerversammlung 
 
Die Planungen wurden im Nachgang der Bürgerversammlung weiter ausgearbeitet. 
Daraus ergeben sich folgende Ergänzungen zu den während der Veranstaltung vor-
genommenen Erläuterungen: 
 
Ruhender Verkehr 
 
Hinsichtlich der während der Bürgerversammlung vorgebrachten Bedenken hinsicht-
lich einer deutlichen Verschlechterung der Parkraumsituation im Umfeld des Plange-
bietes ist folgender Sachverhalt zu berücksichtigen:  
 
In Summe ist im Rahmen der Planungen die Schaffung von 128 privaten Stellplätzen 
vorgesehen. Im Bereich der Charlottenburger Straße werden die im Bestand vorhan-
denen Schrägparker durch Längsparker ersetzt. Die Anzahl der öffentlichen Park-
stände wird dadurch geringfügig reduziert (von derzeit 16 auf künftig 11). 
 
Auf der Freifläche vor den Handelsnutzungen sollen 25 oberirdische Stellplätze ein-
schließlich Behindertenstellplätzen entstehen. Im unteren Garagengeschoss sind 43 
Stellplätze vorgesehen. Diese insgesamt 68 Stellplätze sollen für die Handels- und 
Dienstleistungsnutzungen vorgehalten werden. 
 
Im oberen Parkgeschoss sind 48 Stellplätze geplant. Auf den Dachflächen der Han-
delsnutzungen sind weitere 12 oberirdische, nicht überdachte Stellplätze vorgesehen 
– davon je sechs als Längsparker entlang einer Zufahrt zwischen den beiden geplan-
ten östlichen Wohngebäuden sowie als Querparker im östlichen Verlauf der Charlot-
tenburger Straße. In Summe ergeben sich somit 60 Stellplätze, die vorwiegend den 
geplanten Wohnnutzungen (rund 35 Wohneinheiten) zugeordnet werden sollen. 
 
Die Stadt Leverkusen strebt derzeit die Aufstellung einer Stellplatzsatzung an, nach 
der sich künftig die nachzuweisende Anzahl der bauordnungsrechtlich erforderlichen 
Stellplätze richten soll. Nach dem derzeit vorliegenden Entwurf ist für Verkaufsstätten 
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bis 800 m² Verkaufsfläche ein Stellplatz je 35 m² Verkaufsfläche nachzuweisen. Ins-
gesamt werden im Plangebiet maximal 1.900 m² Verkaufsfläche zur Verfügung ste-
hen, wodurch sich ein Bedarf von 54 Stellplätzen ergäbe. Für die Nutzungen ober-
halb des Erdgeschosses (z. B. Arztpraxen, rund 325 m² Nutzfläche) an der Berliner 
Straße ergäben sich nach dem anzusetzenden Stellplatzschlüssel gemäß Entwurf 
der Stellplatzsatzung ein weiterer Bedarf von 16 Stellplätzen (1 Stellplatz je 20 m² 
Nutzfläche). 
 
Der Stellplatzbedarf für Wohnnutzungen in Mehrfamilienhäusern wird im Entwurf der 
Stellplatzsatzung mit 1,3 Stellplätzen je 100 m² Bruttogrundfläche angegeben. Ange-
sichts einer voraussichtlichen BGF Wohnen von rund 3.700 m² lässt sich für die 
Wohnnutzungen ein Bedarf von unter 50 Stellplätzen herleiten. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Entwurf der Stellplatzsatzung die Möglichkeit 
vorsieht, die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze – über Faktoren wie die ÖPNV-
Lagegunst sowie über die Umsetzung besonderer Maßnahmen wie die die Schaffung 
zusätzlicher Fahrradabstellplätze (über den nachzuweisenden Bedarf hinaus) – er-
heblich zu reduzieren. 
 
Die Anzahl der im Plangebiet vorgesehenen Stellplätze wird deutlich den bauord-
nungsrechtlich erforderlichen Bedarf überschreiten. Überschüssige Stellplätze kön-
nen somit auch für externe Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Es ist zudem 
grundsätzlich davon auszugehen, dass die im Rahmen des Vorhabens geschaffenen 
Stellplätze auch beim Vertrieb bzw. bei der Vermietung unmittelbar den Wohneinhei-
ten zugeordnet werden, sodass ein Ausweichen der Bewohner auf öffentliche Park-
plätze im Straßenraum vermieden wird. Eine Verschärfung der Parkraumsituation im 
Umfeld des Plangebietes ist nicht zu erwarten. 
 
In Summe ist von keiner Verschärfung der Parkraumsituation im Umfeld des Plange-
bietes zu rechnen. Im Gegenteil kann durch das Angebot überschüssiger Stellplätze 
für externe Nutzungen ggf. zu einer Entlastung beigetragen werden. 
 
Baubeginn 
 
Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich erst im Jahr 2021 zu rechnen. 
 
Verkehrsaufkommen 
 
Die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Entwicklung wurden im Rahmen einer 
Verkehrsuntersuchung (Verkehrsgutachten Nahversorgungszentrum Leverkusen - 
Fettehenne, Ambrosius Blanke Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung, 
Bochum, Februar 2020) ermittelt und bewertet. 
 
Zur Beschreibung der vorhandenen Verkehrssituation wurde an dem Knotenpunkt 
Berliner Straße/Teltower Straße am 15. November 2016 eine Verkehrszählung in 
Form einer Knotenstromerhebung durchgeführt. Darüber hinaus wurden von der 
Stadt Leverkusen im Juli 2018 die Ergebnisse einer Verkehrszählung vom 30. März 
2017 zur Verfügung gestellt. Es zeigt sich, dass die Zählwerte vom 30. März 2017 
gegenüber den Zähldaten vom 15. November 2016, insbesondere in den beiden Ge-
radeausströmen der Berliner Straße sowohl im Pkw-Verkehr als auch im Schwerver-
kehr, deutlich höher ausfallen. 
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Dies ist gegebenenfalls auf Ausweichverkehre der Autobahn A1 im Zuge des Neu-
baus der Rheinbrücke zurückzuführen. Zur Beschreibung der Verkehrsanalysesitua-
tion wurden daher die höheren Zählwerte vom 30. März 2017 zugrunde gelegt. 
Im Zuge der Prüfung der Leistungsfähigkeit des angrenzenden Verkehrsnetzes wur-
den folgende relevante Knotenpunkte betrachtet: 
 
- Berliner Straße/Teltower Straße 
- Teltower Straße/Zufahrt Einzelhandel  
- Teltower Straße/Zufahrt Wohnen / Praxen 
- Berliner Straße/Zufahrt Einzelhandel 
 
Demnach wird für die einzelnen Abbiegespuren an den vier Kreuzungspunkten in der 
Regel eine Leistungsfähigkeit der Stufe A gemäß Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen festgestellt. Lediglich für Linksabbieger von der Teltower 
Straße in die Berliner Straße ergibt sich in der Morgenspitze eine Leistungsfähigkeit 
der Stufe B (entspricht dem Wert für die Bestandssituation) sowie in der Nachmit-
tagsspitze der Stufe D (Bestand: Stufe C). Für die jeweils kombinierten Fahrspuren 
als Mischstrom ist die Verkehrsqualität unter den prognostizierten Kfz-Belastungen 
zumindest als befriedigend (Stufe C) zu bezeichnen. 
 
Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung kann somit das mit Umsetzung des Bebau-
ungsplanes hervorgerufene Verkehrsaufkommen leistungsfähig abgewickelt werden. 
Eine Beeinträchtigung angrenzender Bestandsstrukturen ist nicht zu erwarten. 
 
Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Bereich der Berliner Straße/Teltower 
Straße kann eine verkehrsabhängige Signalisierung der bestehenden Fußgänger-
querung in Betracht gezogen werden. Durch die Fußgängerfreigabe für die Querung 
der Berliner Straße werden entsprechende Zeitlücken für die einbiegenden Kfz-Ver-
kehre aus der wartepflichtigen Zufahrt Teltower Straße geschaffen. Durch eine er-
gänzende Ausstattung mit Kameras oder Schleifen kann die Lichtsignalanlage (LSA) 
auch bei höheren Kfz-Frequenzen aktiviert werden. 
 
Wegen der Sperrung der Rheinbrücke Leverkusen (A 1/E 37) für alle Kraftfahrzeuge 
˃3,5 t und insbesondere nach der Errichtung der Schrankenanlage im Herbst 2016, 
hat sich u. a. im Bereich Berliner Straße die Verkehrslage verschlechtert. Die Berliner 
Straße gehört z. B. neben der Burscheider Straße zu den Verkehrswegen im Stadt-
gebiet, die die staubedingten Ausweichverkehre (v. a. aus der A 1-Strecke Burscheid 
– Kreuz Leverkusen) aufnehmen müssen.  
 
Zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit in Bezug auf die Zu-
fahrten im Plangebiet wurden durch das Büro Ambrosius Blanke die Schleppkurven 
für Lieferfahrzeuge (dreiachsiger Sattelzug, Motorwagen mit Zentralachsenanhänger) 
und Pkw überprüft. Hinsichtlich des Lieferverkehrs wurde die Situation für die enge-
ren Kurvenradien für Rechtsabbieger (Einfahrt von Osten sowie Ausfahrt Richtung 
Westen) betrachtet.  
 
Hierbei ergibt sich, dass das Einbiegen in das Plangebiet ohne Tangieren der Fahr-
spur des Gegenverkehrs auf der Berliner Straße funktioniert. Die Parkplatzfläche bie-
tet ausreichend Raum für das Wenden der Lieferfahrzeuge und das anschließende 
Rückwärts-Einfahren in die überdachte Anlieferzone (ohne Inanspruchnahme des 



 
 

10 
 

nördlich angrenzenden Fußgängerbereiches). Bei der Ausfahrt aus dem Plangebiet 
per Lieferfahrzeug auf die Berliner Straße wird eine geringfügige Inanspruchnahme 
der Gegenfahrspur nötig. Eine nennenswerte Beeinflussung des Verkehrsflusses auf 
der Berliner Straße ist hierdurch nicht zu befürchten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es wurden keine Äußerungen zum Verfahren der 14. Änderung des Flächennutzungs-
planes seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht. Im parallel laufenden Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans V 31/III „Steinbüchel (Fettehenne) – Einzelhandel Berliner Straße / 
Charlottenburger Straße/Teltower Straße" werden die oben protokollierten Äußerun-
gen behandelt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
I/B 1: E-Plus Gruppe 
 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Belange der E-Plus Gruppe betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 2: Ericsson GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Durch die Planung sind keine Belange der Ericsson GmbH betroffen. Bezüglich wei-
terer Versorgungstrassen wurden die zuständigen Unternehmen im Verfahren betei-
ligt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.   
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I/B 3: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
 

  



 
 

14 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Bestehende Versorgungsleitungen der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. 
KG sind durch die Planung nicht betroffen. Der Träger wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung beteiligt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.   
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I/B 4: Handelsverband Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Handwerksverbandes Nordrhein-Westfalen bestehen keine Bedenken 
gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 



 
 

16 
 

I/B 5: Industrie- und Handelskammer 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Industrie- und Handelskammer bestehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 6: Pledoc GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Belange der Pledoc GmbH betroffen. Im parallel ge-
führten Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogene Bebauungsplans V 31/III 
wurde keine Erforderlichkeit planexterner Ausgleichsflächen festgestellt. Bezüglich 
weiterer Versorgungsleitungen wurden die zuständigen Unternehmen im Verfahren 
beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7: Polizei NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Polizei NRW bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die Hin-
weise zur Kriminalprävention werden im parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanverfahren an den Vorhabenträger weitergeleitet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 8: Rheinisch Bergischer Kreis

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Rheinisch-Bergischen Kreises bestehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 9: Unitymedia 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Unitymedia NRW GmbH bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Ggf. erforderliche Abstimmungen zu Leitungsum- bzw. neuverlegungen erfolgen im 
Vorfeld der Bauantragsstellung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 10: Vodafone 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Durch die Planung sind keine Belange der der Pledoc GmbH betroffen. Bezüglich wei-
terer Versorgungsleitung wurden die zuständigen Unternehmen im Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 11: WFL GmbH  
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Belange der WFL GmbH betroffen. Der Zuspruch der 
WFL zur geplanten Stärkung des Nahversorgungszentrums wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zu Kenntnis genommen.   
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I/B 12: Stadt Burscheid 
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Äußerung der Stadt Burscheid im parallel laufenden Verfahren zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. V 31/III „Steinbüchel (Fettehenne) - Ein-
zelhandel Berliner Straße/ Charlottenburger Straße/ Teltower Straße“: 
 

 
 



 
 

28 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Stadt Burscheid werden keine Bedenken gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes geäußert, gleichwohl wird jedoch auf die im Rahmen des paral-
lel laufenden Verfahrens zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. V 31/III „Steinbüchel (Fettehenne) - Einzelhandel Berliner Straße/ Charlottenbur-
ger Straße/Teltower Straße“ verwiesen. In dieser Stellungnahme wird bemängelt, 
dass die einzelhandelsrelevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die Stadt Bur-
scheid in der gutachterlichen Stellungnahme der Cima nicht berücksichtigt wurden.  
 
Das Einzelhandelsgutachten der Cima wurde daher im weiteren Verfahren im Hin-
blick auf die Belange der Stadt Burscheid ergänzt. Demnach ergibt sich durch die 
Planung für den Zentralen Versorgungsbereich der Burscheider Innenstadt ein Kauf-
kraftabfluss im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel von lediglich 1,5 %. Für den 
übrigen Kernort von Burscheid wird eine Umsatzumverteilung von 1,8 % prognosti-
ziert. 
 
Im Sortiment Drogeriewaren ist für die vorhandenen Betriebe im Zentralen Versor-
gungsbereich der Burscheider Innenstadt mit einem Umsatzrückgang von 5,6 %, für 
sonstige Betriebe im Stadtgebiet von 6,3 % zu rechnen. Angesicht des üblicherweise 
anzusetzenden Schwellenwertes der Abwägungsrelevanz von 7 % kann sowohl eine 
Gefährdung des Zentralen Versorgungsbereiches als auch eine wesentliche Beein-
trächtigung der übrigen wohnortnahen Versorgung ausgeschlossen werden.  
 
Somit werden durch die Planungen keine für die Stadt Burscheid relevanten Um-
satzumverteilungen hervorgerufen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 13: Stadt Leichlingen 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Stadt Leichlingen bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.   



 
 

30 
 

I/B 14: Stadt Monheim 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Stadt Monheim bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C Äußerung der Fachbereiche und Betriebe 
 
I/C 1: Technische Betriebe Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der technischen Betriebe Leverkusen bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. Das Plangebiet ist vollständig durch das städtische Entwässerungssystem 
erschlossen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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